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Liebe Wolfsburger*innen, 

wir haben in Wolfsburg die Maskenpflicht eingeführt, weil die Ausbreitung des Coronavirus noch lange nicht 

gestoppt ist. Wir müssen weiterhin gut Acht geben, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken und die 

Risikogruppen sowie unser Gesundheitssystem nicht gefährden. Deshalb halte ich es für wichtig, dort, wo jetzt 

wieder Menschen auf relativ engem Raum zusammen kommen, Mund und Nase zu bedecken. Wir glauben 

nicht, dass es reicht, sich in Bussen, Geschäften, Praxen und öffentlichen Gebäuden einzig auf die Einhaltung 

des 1,5-Meter-Abstandes zu verlassen. Helfen Sie mit, dass die Infektionszahlen möglichst langsam steigen." 

 

 

 

Ihr Oberbürgermeister Klaus Mohrs 

 

Wann gilt die Maskenpflicht? 

Von Montag, 20. April 2020, bis zunächst Mittwoch, 6. Mai 2020, gilt die Maskenpflicht. Bis Montag, 27. April 

2020, gilt eine Übergangsfrist, in der zunächst ermahnt, aber noch nicht mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro 

geahndet wird. Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.  

Wo gilt die Maskenpflicht? 

 in Geschäften, Banken, Post, Reinigungen, Werkstätten, Kfz- und Fahrradhandel 

 im ÖPNV, Schülertransport und in Taxen 

 in Arztpraxen  

 in öffentlichen Gebäuden (Rathaus, Gericht…) 

 auf Schulhöfen (in Schulgebäuden dringend empfohlen) 

Wo gilt keine Maskenpflicht? 

Die Maskenpflicht gilt nicht bei Bewegung unter freiem Himmel (insbesondere bei Spaziergängen und Sport). 

Wo viele Menschen zusammentreffen, ist das Tragen einer Maske jedoch dringend empfohlen.  

Warum soll ich eine Maske tragen? 

Durch eine Maske werden Tröpfchen, die man beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen. Das 

Risiko, eine andere Person anzustecken, wird verringert. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist also vor 

allem Fremdschutz. Nicht jede*r Infizierte bemerkt, dass sie/er krank ist. Durch das Tragen einer Maske kann 

vermieden werden, dass unentdeckt Infizierte andere Menschen anstecken. 

Was gilt als Alltagsmaske? 

Um Mund und Nase zu bedecken, können Einwegmasken oder auch selbst genähte Stoffmasken verwendet 

werden. Alternativ zu einer Maske kann man sich übergangsweise zweilagige Geschirrtücher, Bettlaken oder 

andere Tücher aus dicht gewebter Baumwolle so zurecht schneiden, dass sie vor Mund und Nase gebunden 

werden können. Auch die Verwendung von Schals oder Buffs aus Baumwollstoffen sind möglich. 

Wie ist die Handhabung? 

Bitte waschen Sie vor dem Berühren und Anlegen der Mund-Nasen-Maske gründlich die Hände. Die Maske 

muss eng vor Nase und Mund anliegen. Zudem sollte man sie während des Tragens nicht berühren. Extrem 

wichtig ist das regelmäßige Wechseln der Maske (bei Durchfeuchtung sofort wechseln, mindestens aber einmal 

pro Tag wechseln) und das Waschen und Bügeln bei hohen Temperaturen nach jedem Gebrauch. 

Woher bekomme ich eine Maske? 

Masken sind u.a. bei der WVG, in der Tourist-Info im Bahnhof, im Einzelhandel (Innenstadtfilialen der Bäckerei 

Cadera, Kaufhaus WKS, City-Galerie, designer outlets Wolfsburg), in Apotheken in der Innenstadt, im Rathaus 

erhältlich. Eine Liste ist unter wolfsburg.de/corona einsehbar. 

http://www.wolfsburg.de/corona
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?id=01-Intro-arab

